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FREIBERUFLER ODER NICHT?? 
 
Es stellt sich oft die Frage, ob ich als Freiberufler oder Gewerbetreibender agieren darf – 
und was die Unterschiede sind.  
 
Die „klassischen“ freien Berufe (Arzt, Steuerberater, Rechtsanwalt) sind oftmals schwer von 
den weiteren abzugrenzen (Netzwerkadministrator, Redakteur, Journalist). Es ist jedoch 
unumgänglich, eine Unterscheidung vorzunehmen, da die Einordnung gewerbe- und 
steuerrechtliche Auswirkungen bedeutet. Der Gewerbetreibende ist anmelde- und 
gewerbesteuerpflichtig, während der Freiberufler lediglich einkommenssteuerpflichtig ist und 
damit einen Vorteil hat. Freiberufler müssen kein Gewerbe anmelden; sie sind nicht 
gewerbesteuerpflichtig. 
Sie beantragen die Vergabe einer Steuernummer direkt beim Finanzamt. 
 

FREIBERUFLER 
 
§ 18 EStG (Einkommenssteuergesetz) definiert die freiberufliche Tätigkeit als selbständig 
ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder 
erzieherische Tätigkeit.  
 
Berufe, die zu den freien Berufen gehören: 
 

• Architekt (i.d.R.) 
• Arzt 
• Bauingenieur 
• Baustatiker 
• Beratender Volks- und Betriebswirt (studiert) 
• Bildberichterstatter 
• Biologe 
• Buchprüfer, vereidigt 
• Bücherrevisor, vereidigt 
• Designer 
• Dolmetscher 
• EDV-Berater 
• Fahrschule, wenn Inhaber Fahrlehrerschein besitzt 

• Hebamme 
• Heilpraktiker 
• Handelschemiker 
• Ingenieur (i.d.R.) 
• Innenarchitekt 
• Interviewer 
• Journalist 
• Kameramann 
• Krankengymnast 
• Krankenpfleger (kommt drauf an!) 

• Künstler (kommt drauf an!) 
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• Lehrer für Musikunterricht und Privatunterricht im Sinne der 
Privatschulgesetze 

• Logopäde 
• Lotse 
• Maler (Kunstmaler) 
• Masseur (Heilmasseur) 

• Musiker, soweit künstlerisch 
• Notar 
• Patentanwalt 
• Psychotherapeut/Psychologe mit ärztlicher Ausbildung 

• Rechtsanwalt, Rechtsbeistand 
• Restaurator (bei Gemälden usw.) 

• Schriftsteller 
• Steuerberater 
• Steuerbevollmächtigter 
• Tierarzt 
• Tontechniker, der aus Darbietungen einzelner Musiker ein bestimmtes 
• Klangbild herstellt 
• Trainer, jedoch nicht bei Unterricht an Tieren 
• Übersetzer 
• Vermessungsingenieur 
• Versicherungsmathematiker 
• Wirtschaftsprüfer 
• Wissenschaftler 
• Zahnarzt 

 
Der Gesetzgeber verweist zudem auf „ähnliche Berufe“. Bei vergleichbaren Berufsbildern 
muss die Abgrenzung demnach für jeden Einzelfall anhand der oben genannten Kriterien 
erfolgen. Die Zugehörigkeit zu einem freien Beruf setzt nicht unbedingt ein 
Hochschulstudium voraus. Es muss sich jedoch immer um eine Ausbildung 
wissenschaftlicher Art handeln. Auch Selbststudium oder durch Berufstätigkeit erworbene 
Kenntnisse sind anerkannt, wobei diese Kenntnisse einem gewissen Niveau 
(Hochschulstudium) entsprechen sollten. 
 

GEWERBETREIBENDER 
 
„Gewerbe“ ist kein allgemein gültiger Begriff. Es gibt unterschiedliche gesetzliche 
Ausprägungen. Die Verwaltungsgerichte haben nach der Gewerbeordnung folgende 
 
Kriterien für den Gewerbebegriff entwickelt: 
 
1. kein Verbot der Tätigkeit, 
2. Gewinnerzeilung als Absicht, 
3. auf Dauer angelegt, 
4. selbständige Ausübung (kein Angestelltenverhältnis), 
5. keine Land- und Forstwirtschaft, 
6. nicht bloße Vermögensverwaltung (eigenen Vermögens!) 
und 
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7. kein freier Beruf ist. 
 
In der Regel gewerbliche Tätigkeiten sind: 

• Apotheker 
• Buchführungshelfer 
• Buchhalter 
• Designer, wenn nicht künstlerisch tätig 
• Detektiv 
• Ehevermittler 
• Exportberater 
• Filmhersteller, sofern nicht insgesamt künstlerisch 
• Finanz- und Kreditberater (BFHE 153,222) 
• Fitness-Studio Betreiber, sofern nicht Sportunterricht,  
• Fotograf, sofern nicht künstlerisch oder Bildberichterstattung 
• Fotomodell 
• Fremdenführer 
• Fußpfleger 
• Grafiker 
• Handelsvertreter 
• Inkassobüro 
• Klavierstimmer 
• Kreditberater 
• Künstler-Agent 
• Künstler-Manager 
• Kursmakler 
• Landschaftsgärtner, sofern nicht Land- und Forstwirtschaft 
• Medizinischer Fußpfleger 
• Partnervermittler,  
• Personalvermittler- Personalberater, 
• Pharmaberater 
• Projektierer, sofern nicht Ingenieur 
• Propagandist 
• Public-Relations-(PR)-Berater, sofern nicht künstlerisch 
• Sachverständiger 
• Schönheitssalon 
• Übersetzungsbüroinhaber, der selbst über keine Kenntnisse der Sprachen 

verfügt 
• Unternehmensberater (ohne Ausbildung oder Selbststudium) 
• Zahntechnisches Labor 
• Zolldeklarant. 

LASSEN SIE SICH BERATEN UND SUCHEN SIE DEN DIALOG MIT UNS UND DEM FINANZAMT. 

 


